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Präambel

Wachstumsfaktor
Straßengüter-
verkehr

Der Straßengüterverkehr ist mit seiner hohen Flexibilität und Verfügbarkeit
ein Garant für den Fortbestand der arbeitsteiligen Volkswirtschaften Euro-
pas. Alleine in Deutschland leistet er als Standortfaktor – zusätzlich zu di-
rekten Wachstumseffekten im Verkehrssektor –  durch die Bereitstellung
von Mobilität einen hohen Beitrag zur Bruttowertschöpfung. Die Schaffung
eines gemeinsamen Marktes für Logistik- und Transportdienstleistungen in
Europa und die dadurch bedingte Zunahme der Wettbewerbsintensität auf
diesen Teilmärkten bilden eine wichtige Grundlage für die Verstärkung die-
ser Wachstumseffekte.

Ungleiche
Wettbewerbs-
bedingungen

Über 50 Jahre nach den ersten Ansätzen ist der ‘Gemeinsame Markt’
jedoch aufgrund einer Vielzahl von Ausnahmeregelungen und Schlupflö-
chern vom Idealbild der Gründungsväter noch weit entfernt. Über die Band-
breite der politisch gesetzen Rahmenbedingungen in den einzelnen Mit-
gliedsstaaten und daraus folgende Wettbewerbsnachteile für Unternehmen
in vergleichsweise schlechter gestellten Ländern gehen die Meinungen weit
auseinander.

Der Lenkungskreis ‘Straßenverkehr’ im Deutschen Verkehrsforum hat sich
dieses wichtigen Themas angenommen, um der Diskussion eine sachli-
che Basis zu geben und Wettbewerbsnachteile wie Harmonisierungs-
bedarf sowohl quantitat iv als auch qualitat iv aufzuzeigen.

Transparenz
schaffen

Harmonisierungs-
bedarf aufzeigen

Durch Fokussierung auf die Betriebskosten von Unternehmen des Güter-
kraftverkehrs und die Darstellung aller wettbewerbsrelevanter Faktoren
wird die notwendige Transparenz geschaffen, um vorhandene Wettbe-
werbsnachteile im Zahlenvergleich klar zu identifizieren.

Dieses Positionspapier hat nicht die Weiterführung des Subventionsge-
flechts im Blick, sondern die Schaffung einer überlebensfähigen, modernen
und leistungsfähigen Transportwirtschaft, die die Herausforderungen des
Wettbewerbs unter fairen und gleichen Ausgangsbedingungen annimmt
und somit durch die Bereitstellung von Mobilität einen wesentlichen Beitrag
zum Wachstum unserer Volkswirtschaften leistet.

Neben einer Bestandsaufnahme der Wettbewerbssituation im Straßen-
güterverkehr sollen konkrete Instrumente zum Angleichen der
Wettbewerbssituation aufgezeigt werden, die mit einer Reduktion möglicher
Stellschrauben einhergehen. Subventionstatbestände und divergierende
Wettbewerbsbedingungen führen zu einer Beeinflussung und Verzerrung
der Verkehrsmittelwahl der Verlader, sowohl im Hinblick auf den
intramodalen als auch auf den intermodalen Wettbewerb. Die hierdurch
verursachte Fehlallokation volkswirtschaftlicher Ressourcen ist für die
Europäische Union im internationalen Wettbewerb auf Dauer nicht tragbar.
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Abgrenzung und Kostenfaktoren

Abgrenzung
wettbewerbs-
relevanter
Faktoren

Zur wertungsfreien Darstellung der Wettbewerbssituation im Straßengüter-
verkehr ist die Einbeziehung aller wettbewerbsrelevanter Kostenfaktoren
erforderlich. Im einzelnen sind dies die Fixkosten, bestehend aus Kauf-
steuer, Kraftfahrzeugsteuer, Versicherungssteuer, Versicherungsprämie,
Personalkosten, Kapitalkosten und Zulassungsgebühren, sowie die varia-
blen Kosten, bestehend aus Mineralölsteuer und Kraftstoffkosten, Öko-
abgaben und -steuer sowie Straßenbenutzungsgebühren. Weitere wichtige
‘weiche’ Faktoren sind u.a. Arbeits- und Sozialvorschriften, technische
Vorschriften, die jeweilige Kontrolldichte und Sanktionierung sowie politi-
sche Rahmenbedingungen.

Tab.: Kostenfaktoren und ihre wettbewerbliche Relevanz

Wettbewerbliche Relevanz abhängig von ...

Kostenfaktoren
Sitz des
Unter-
nehmens

Ort der
Dienst -
leistung

Zuge-
hörigkeit
Verkehrs -
gewerbe

genereller
Standort -
faktor

Fixkosten
- Kaufsteuer x x
- KfzSt x x
- Versicherungssteuer x x
- Versicherungsprämien (x) (x) x
- Personalkosten x (x) (x)
- Kapitalkosten (x) (x) x
- Zulassungsgebühren x x

Variable Kosten
- MinölSt (x) (x) x
- Kraftstoff (x) (x) x
- Ökoabgaben und -steuer (x) (x) x
- Straßenben.gebühren x x

Arbeits- und
Sozialvorschriften
- Fahrerausbildung x x
- Führerscheinregelungen x x
- Fahrerbescheinigungen x x
- Lenk- und Ruhezeiten x x

Weitere Faktoren
- Technische Vorschriften x x
- Abschreibungen x (x) (x)
- Kontrolldichte, Sanktionen (x) (x) x
- Entlastungen, Erstattungen (x) (x) (x) (x)
- Polit. Rahmenbedingungen x x
(x) nicht eindeutig zuzuordnen
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Bei der Abgrenzung der relevanten Kostenfaktoren wurde Wert darauf
gelegt, dass alle wesentl ichen Faktoren erfasst werden. Abweich-
ungen zu anderen Darstellungen ergeben sich dennoch aufgrund der
getroffenen Annahmen (s.u.) oder durch die Auslassung bestimmter
wettbewerbsirrelevanter Kosten, wie z.B. Fahrerspesen. Eine Übersicht
über die einzelnen Kostenfaktoren sowie über die kostenrelevanten
Rahmenbedingungen ist im Anhang aufgeführt.

Vorgehensweise Um den Harmonisierungsbedarf darzustellen, wurden zunächst die durch-
schnit t l ichen Gesamtkosten je Lkw und Jahr errechnet und dargestellt.
Danach wurden diejenigen Kosten isoliert, die wettbewerbs-
dif ferenzierend wirken. In einem dritten Schritt wird die Analyse auf die
staatl ich beeinf lussbaren, steuerlichen Kostenfaktoren beschränkt. Die
Analyse bezieht sich auf die Staaten der EU15 zuzüglich der Schweiz und
Norwegen. Wegen fehlender Daten zu Fahrerlöhnen wurden Dänemark,
Irland und Schweden nicht berücksichtigt.

Neben-
bedingungen

Die Berechnung der durchschnit t l ichen Gesamtkosten pro Jahr er-
folgte für ein repräsentatives Fahrzeug mit Unterstellung einer prototypi-
schen Fahrweise: 40 t - Lastzug (17 + 23), Euro II, ohne Luftfederung, mit
einer Laufleistung von 135.000 km/Jahr und einem Verbrauch von 35 l
Diesel/100km. Das Fahrzeug wird in den betrachteten EU-Staaten betrie-
ben, wobei die Gesamtfahrleistung von 135.000 km auf diese EU-Staaten
aufgeteilt wird. Basis hierzu ist der Anteil der Transportleistung des jeweili-
gen Staates an der Gesamttransportleistung der betrachteten Staaten.

Die Versicherungsprämien wurden aufgrund der Liberalisierung und
Freizügigkeit des Versicherungssektors als wettbewerbsneutral gewertet.
Die Kapitalkosten sind aufgrund der Offenheit der Kapitalmärkte als na-
hezu wettbewerbsneutral einzustufen. Die Straßenbenutzungsgebüh-
ren sind ebenfalls als wettbewerbsneutral einzuordnen, da allen Wettbe-
werbern das gleiche Fahrprofil unterstellt wird (s.o.).

Für die Personalkosten wurden die jeweiligen Fahrerlöhne ermittelt. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass vereinfachend jeweils ein Fahrergehalt an-
gesetzt wurde, d.h. je nach Annahmen (Einsatzintensität Fahrzeug, Ur-
laubstage, Vorhaltung von Fahrern, Transportweiten, Notwendigkeit zweiter
Fahrer, etc.) sind hier Korrekturfaktoren anzusetzen. Eine Testrechnung
nach Ewers (1993) zeigte jedoch, dass die jährliche Laufleistung bei
durchschnittlichen Annahmen von 1 bis 1,1 Fahrern bewältigt werden kann.

Es wurden bei Entlastungen nur jene Beihilfen berücksichtigt, die sich
auch jedem Lkw zurechnen lassen, so dass z.B. Personalkostenzuschüsse
und Betriebsbeihilfen nicht einberechnet wurden.

Szenarien In einem Szenario A wird – in Anlehnung an andere Untersuchungen –
unterstellt, dass die Reichweite einer Tankfüllung des Fahrzeugs ausge-
nutzt wird, um den Kraftstoff jeweils nur im eigenen Land aufzunehmen.
Das Szenario B stellt die andere Extremsituation dar und unterstellt die
Kraftstoffaufnahme proportional zur Fahrleistung im jeweiligen EU-Land
(siehe o.a. Nebenbedingungen). Somit können beide möglichen Extrema
der Kostensituation dargestellt und bewertet werden.
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Kostenbelastung der Hauptakteure des internationalen Straßen -
güterverkehrs in Europa

Die Hauptakteure
des Straßen-
güterverkehrs im
Wettbewerb:
Betriebskosten im
Vergleich

Tanken am
Standort
(Szenario A)

M inÖ l-S teuer

Straßenben.geb.

Personalkosten

Ersta ttungen: D M  0

Vers.präm ie

Reale
Gesa m t-
b elas tu ng

Gesa m t-
b elas tu ngDM 195.129DM 195.129

D eutsch land

Kraftstoff ne tto

Kapita lkosten

Vers.steuer**

K fz.steuer*

2 7,1  %

5 ,6  %

1 0,5  %

1 9,4  %

1 7,8  %

1 5,5  %

*  K fz-St: Ante il 1 ,5 %
** Vers.-S t.: Anteil 2,7%

Belgien /
Frankreich

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen : D M  0

Vers.präm ie

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

Ges am t-
b elas tu ngDM  188.840DM  188.840

B elgien

K ra fts toff ne tto

K ap ita lkosten

Vers.s te ue r

M inÖ l-S teuer

K fz.s teu er

M inÖ l-S teuer

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen

Vers.präm ie

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

Ges am t-
b elas tu ngDM  183.255

DM  179.735

Frankre ich

K ra fts toff ne tto

K ap ita lkosten

Vers.s te ue r

K fz.s teu er
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Großbritannien /
Italien

M inÖ l-S teuer

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen : D M  0

Vers.präm ie

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

Ges am t-
b elas tu ngDM  249.213DM  249.213

G roßbritann ien

K ra fts toff ne tto

K ap ita lkosten

Vers.s te ue r
K fz.s teu er

M inÖ l-S teuer

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen

Vers.präm ie

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

Ges am t-
b elas tu ngDM  188.273

DM  181.894

Ita lien

K ra fts toff ne tto

K ap ita lkosten

Vers.s te ue r

K fz.s teu er

Niederlande /
Österreich

M inÖ l-S teuer

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen

Vers.präm ie

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

Ges am t-
b elas tu ngDM  183.649

DM  181.433

N iederlande

K ra fts toff ne tto

K ap ita lkosten

Vers.s te ue r

K fz.s teu er

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen : D M  0

Vers.präm ie

Ges am t-
b elas tu ng

Ö sterre ich

K ap ita lkosten

Vers.s te ue r

M inÖ l-S teuer

K ra fts toff ne tto

K fz.s teu er

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

DM  205.818 DM  205.818

Spanien

S traß enben .g eb .

P ersona lkoste n

E rs tattun gen : D M  0

Vers.präm ie

Reale
Ges am t-
b elas tu ng

Ges am t-
b elas tu ngDM  181.637DM  181.637

S pan ien

K ra fts toff ne tto

K ap ita lkosten

M inÖ l-S teuer

K fz.s teu er

Stand: 1. Juni 2001

Wettbewerbs-
nachteil
Deutschlands
gegenüber
Wettbewerbern

Ein Vergleich der – gemessen an ihrer Transportleistung im internationalen
Verkehr – Hauptakteure des internationalen Straßengüterverkehrs in der
EU macht deutlich, dass deutsche Unternehmen im Straßengüterfernver-
kehr in Bezug auf die Wettbewerber Belgien, Frankreich, Italien,
Niederlande und Spanien einen erheblichen Wettbewerbsnachteil in
Kauf nehmen müssen. Der Zuschlag für deutsche Fuhrunternehmen unter
Zugrundelegung von Szenario A liegt zwischen 3,3 % (Bezugsgröße
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Belgien) und 7,4 % (Bezugsgröße Spanien). Unter Einbeziehung von
Entlastungen wie z.B. erlassene Öko- und Mineralölsteuern verschärft sich
dieser Kostennachteil auf Werte zwischen 3,3 % (Belgien) und 8,6 %
(Frankreich). Mit anderen Worten: jeder deutsche Lkw muss gegenüber
diesen Wettbewerbern Mehrkosten in Höhe von bis zu DM 15.000
erwirtschaften.

Wettbewerbs-
vorteile
gegenüber GB
und Österreich

Lediglich gegenüber Großbritannien und Österreich lassen sich für
Deutschland im Straßengüterverkehr bei dieser Betrachtung kostenmäßige
Wettbewerbsvorteile ablesen. So können deutsche Lkw ihre Leistung im
Vergleich zu britischen Unternehmen um 21,7 % günstiger erbringen, zu
Österreich liegt der Kostenvorteil bei 5,2 %.

Gesamtkostenbelastung im Straßengüterfernverkehr der EU

Europa im
Vergleich

Tanken am
Standort
(Szenario A)

Betriebskosten je Lkw/Jahr im Straßengüterfernverkehr für
ausgewählte Staaten in Europa in DM (Szenario A):

0

50.00 0

100.00 0

150.00 0

200.00 0

250.00 0

300.00 0

O/ B D FIN F EL G B I L NL N A P CH E

P ers.kos ten Ka p.kosten Str.ben .geb.

V ersich.präm ie Krafts t.ohn e M in Min Ö l-S teue r

V ersich.ste uer Kfz -Steuer

Stand: 1. Juni 2001

D hat das
fünfthöchste
Kostenniveau

Betrachtet man die Gesamtheit aller Kosten, so zeigt sich, dass Differenzen
bei den Betriebskosten von bis zu DM 109.000 bestehen. Die Betriebsko-
sten reichen von rund DM 140.300 (Portugal) bis zu rund DM 249.200
(Großbritannien). Deutschland hat mit rund DM 195.100 den fünft-
höchsten Wert. Der Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen
gegenüber Unternehmen in besser gestellten Ländern liegt somit je
Lkw/Jahr zwischen DM 6.300 und DM 54.800. Deutschland ist lediglich ge-
genüber Großbritannien, Norwegen, Österreich und der Schweiz im Vorteil.
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Europa im
Vergleich

Tanken
‘en route’
(Szenario B)

Betriebskosten im Straßengüterfernverkehr für ausgewählte Staaten
in Europa in DM (Szenario B):

0

50.0 00

100.0 00

150.0 00

200.0 00

250.0 00

B D FIN F E L GB I L NL N A P C H E

Pers .kos ten K ap.koste n Str.b en.g eb.
Vers ich.präm ie K raftstoff (Szen.B) M inÖlSt (Szen.B )
Vers ich.s teuer K fz-S teuer

O/

Stand: 1. Juni 2001

Wettbewerbs-
vorteil des
Auslandes nicht
nur durch
Mineralölsteuer

Da eine Beschränkung der Kraftstoffaufnahme auf den jeweiligen Unter-
nehmenssitz nicht in allen Fällen vorausgesetzt werden kann, wurde in ei-
nem zweiten Szenario die Betankung ‘en route’ angenommen, so dass
etwaige Vorteile aus Mineralölsteuersätzen oder Kraftstoffpreisen unterblei-
ben. Die Analyse zeigt jedoch, dass Deutschland auch bei diesem Szenario
unter den kostenintensivsten Ländern bleibt (Rang sieben). Wettbewerber
aus dem Ausland profitieren u.a. von niedrigeren oder entfallenden Versi-
cherungssteuern, geringeren Kfz-Steuersätzen sowie deutlichen Unter-
schieden bei den Personalkosten.
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Wettbewerbsdifferenzierende Kostenfaktoren

Welche Kosten
sind wettbewerbs-
differenzierend?

Tanken am
Standort
(Szenario A)

Wettbewerbsdifferenzierende Betriebskosten im Straßengüter fern -
verkehr für ausgewählte Staaten in Europa in DM (Szenario A):

0

50 .000

100 .000

150 .000

200 .000

250 .000

B D FIN F EL G B I L NL N A P C H E

Kraftst.ohne M in
M inÖ l-Steu er
Kap .kosten
Pers.k osten
Versich .s te ue r
Kfz-Steu er

O/

Stand: 1. Juni 2001

Welche Kosten
sind wettbewerbs-
differenzierend?

Tanken
‘en route’
(Szenario B)

Wettbewerbsdifferenzierende Betriebskosten im Straßengüter fern -
verkehr für ausgewählte Staaten in Europa in DM (Szenario B):

0

20.0 00

40.0 00

60.0 00

80.0 00

100.0 00

120.0 00

B D FIN F E L G B I L NL N A P CH E

Kap.k osten

Pers .kosten

Vers ich .steuer

Kfz-Ste ue r

O/

Stand: 1. Juni 2001

Unter Szenarien A
und B wirken
wettbewerbs-
differenzierende
Faktoren
gleichermaßen

Unter Zugrundelegung von Szenario B wurden im Rahmen der getroffenen
Annahmen diejenigen wettbewerbsdifferenzierenden Kostenfaktoren iso-
liert, die unstrittig vom Sitz des jeweiligen Unternehmens abhängig sind
(Kfz-Steuer, Versicherungssteuer, Personalkosten und Kapital-
kosten).

Bei dieser Betrachtung rückt Deutschland hinsichtlich der Kosten auf den
sechsten Rang. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass die Differenzen
auch ohne die mehr oder weniger standortunabhängigen Faktoren erheblich
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sind, und selbst bei Kfz- und Versicherungssteuer die wettbewerbs-
verzerrende Wirkung spürbar ist.

Unterstellt man Szenario A, fließen Differenzen der Kraftstoffpreise und
der Mineralölsteuer in den Vergleich mit ein. Unter dieser Prämisse ist
der wettbewerbsdifferenzierende Kostennachteil deutscher Lkw bei nahezu
unveränderten Relationen absolut gemessen größer.

Der Staat als Einflussfaktor

Auf welche
Kostenfaktoren
hat der Staat
Einfluss ?

Tanken am
Standort
(Szenario A)

Staatlich beeinflussbare Betriebskosten im Straßengüterfernverkehr
für ausgewählte Staaten in Europa in DM (Szenario A):

20.00 0

30.00 0

40.00 0

50.00 0

60.00 0

70.00 0

80.00 0

B D FIN F E L G B I L N L N A P C H E

Kfz-Steue r

Vers ich .steuer

M inÖ l-Ste ue r

O/

Stand: 1. Juni 2001

Auf welche
Kostenfaktoren
hat der Staat
Einfluss ?

Tanken
‘en route’
(Szenario B)

Staatlich beeinflussbare Betriebskosten im Straßengüterfernverkehr
für ausgewählte Staaten in Europa in DM (Szenario B):

20000

25000

30000

35000

40000

45000

B D FIN F E L G B I L N L N A P C H E

Kfz-Steuer

Versich.s te uer

M inÖ lSt (Sze n.B)

O/

Stand: 1. Juni 2001
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D bei Steuerlast
an dritter Stelle

Schränkt man die Betrachtung auf die Kosten ein, die einem direkten
staatl ichen Einf luss unterliegen (Mineralöl-,  Kraft fahrzeug- und
Versicherungssteuer), so wird deutlich, dass Deutschland bei diesen
Faktoren den dritthöchsten Wert verzeichnet. Damit gehen rein steuerliche
Wettbewerbsnachteile je Lkw und Jahr zwischen 2 % oder rund DM 4.700
(Italien zu Deutschland) und 43 % oder rund DM 20.000 (Spanien zu
Deutschland) einher; im Vergleich zum EU-Durchschnitt sind es 17 % oder
rund DM 8.000.

Kfz- und
Versicherungs-
steuer wirken
wettbewerbs-
differenzierend

Auch unter Zugrundelegung von Szenario B liegt Deutschland an dritter
Stelle. Hier wird jedoch die wettbewerbsdifferenzierende Wirkung von Kfz.-
und Versicherungssteuer deutlich. Dies zeigt sich z.B. bei der Kfz.-Steuer in
Österreich und der Versicherungssteuer in Finnland.

Weitere Kostenfaktoren

Einfluss sog.
‘weicher’
Kostenfaktoren

Auch von den sog. ‘weichen’ Kostenfaktoren gehen erhebliche wettbe-
werbsverzerrende Wirkungen aus, die jedoch aufgrund einer Vielzahl von
Abhängigkeiten und Variablen nicht in Vergleichsrechnungen eingebracht
werden können.

Unternehmen und
Arbeitnehmer aus
Drittstaaten

So werden z.B. Transportleistungen in zunehmendem Maße durch
Transporteure bereitgestellt, die nicht in der EU ansässig sind.
Zudem wird aus Wettbewerbsgründen verstärkt auch für EU-Fahrzeuge die
vergleichsweise billige Arbeitskraft von Arbeitnehmern aus
Drit tstaaten genutzt. Das dortige Lohnkostengefälle sowie günstige
Steuer- und Sozialvorschrif ten führen dazu, dass deutsche
Transportpreise um bis zu 30% unterboten werden können. Auch die
zunehmende Bildung von Tochterunternehmen bzw. Filialen von EU-
Transportunternehmen in den betreffenden Drittstaaten belegt die dortigen
Wettbewerbsvorteile. Bereits heute sind die Auswirkungen der EU-
Osterweiterung an diesen Entwicklungen somit deutlich ablesbar.

Instrumente zur Nutzung von Wettbewerbsvorteilen durch Drittstaaten sind
Genehmigungen, Lizenzen und Kontingente, die durch die EU, durch
bilaterale Abkommen oder durch die European Conference of Ministers of
Transport (ECMT) erteilt werden. Unter Überschreitung der räumlichen
Gültigkeit der Genehmigungen kann es dabei zu illegaler (sog. ‘grauer’)
Kabotage bei Inner-EU oder nationalen Verkehren kommen, d.h. ergänzend
zu genehmigten Verkehren wird Kabotage durchgeführt, für die keine
Genehmigung vorliegt.

Sozialvorschriften
und Kontrolldichte

Verstöße gegen gemeinschaft l iche Arbeits- und Sozialvorschrif ten
wirken als Wettbewerbsvorteil für die betreffenden Fuhrunternehmen. Die
vorgeschriebenen nationalen Kontrollen stellen daher ein wichtiges Hilfs-
mittel zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften dar. Nahezu alle
Staaten übererfüllen ihr Kontrollsoll, Deutschland sogar um 400 %.
Dennoch ist zu berücksichtigen, dass sich auch Unterschiede bei der
Kontrollqualität und bei der Gewichtung von Betriebs- und
Straßenkontrollen u.U. wettbewerbsverzerrend auswirken können, z.B. über
die daraus resultierenden unterschiedlichen Kilometerleistungen der Fahrer.
Vor diesem Hintergrund sind noch wichtige Fragen wie einheitliche
Sanktionierung, gleiche Durchführungsvorschriften und verkehrs-
leistungsabhängige Kontrollvorgaben ungeklärt. Der von der EU-
Kommission protokollierte kontinuierliche Anstieg der Verstöße ist ein
ernstzunehmendes Warnsignal. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass dies
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teilweise auch auf eine gestiegene Kontrolleffizienz zurückzuführen sein
könnte.

Abschreibungen Auch in den Abschreibungsmodalitäten verbergen sich mögliche
Entlastungen. So können ein höherer Abschreibungssatz und/oder eine
kürzere Abschreibungsdauer unter der Annahme der Gewinner-
wirtschaftung Steuervorteile bedeuten, deren Höhe sich an den
anzuwendenden (und ebenfalls stark schwankenden) Steuersätzen
bemisst. Zusätzlich werden durch kürzere Abschreibungsfristen
Investitionsanreize gewährt, die sich in moderneren Fahrzeugflotten
niederschlagen können. Derzeit schwanken die Fristen im
Untersuchungsraum zwischen 2,5 Jahren (Schweiz) und bis zu 14 Jahren
(Maximalwert in Spanien).

Bewertung und Ausblick

Wettbewerbs-
verzerrungen
beseitigen

Die vorangegangene vergleichende Darstellung über die Wettbewerbsbe-
dingungen im Straßengüterfernverkehr in Europa offenbart für Unterneh-
men in einigen Staaten erhebliche Wettbewerbsnachteile. Auch deutsche
Fuhrunternehmer müssen gegenüber der Mehrheit der EU-Staaten nicht
nur allgemeine Standortnachteile, wie z.B. hohe Personalkosten in Kauf
nehmen, sondern zudem am Markt gegen wettbewerbsverzerrende Beihil-
fen und Steuervorteile für ausländische Wettbewerber bestehen. Selbst bei
Auslassung von Kostenfaktoren, deren wettbewerbliche Relevanz strittig ist,
verbleiben erhebliche Betriebskostendifferenzen, die einem staatlichen
Einfluss unterliegen. Vor diesem Hintergrund ist zu fordern:

Beihilfen und
Ausnahme-
regelungen sind
kontraproduktiv

> Grundsätzlich muss das Geflecht von für den Transportsektor wett-
bewerbsverzerrenden Beihilfen und Ausnahmeregelungen in der
EU beseitigt werden, um einen gemeinschaftlichen Transportmarkt zu
schaffen, der diesen Namen auch verdient. Die Bemühungen der EU-
Kommission, auch Fälle aus der Vergangenheit genauer zu untersuchen
und zur Rückzahlung aufzufordern, sind hierfür ein erster und wichtiger
Schritt.

Steuersätze
angleichen

> Im Zuge der politisch gewollten Harmonisierung der Steuergesetzgebung
müssen die Unterschiede bei den Mineralölsteuersätzen durch
Angleichung der Steuersätze nivelliert werden. Dies gilt auch für andere
relevante Steuern.

Abschreibungs-
modalitäten
angleichen

> Auch im Bereich des Straßengüterverkehrs stellen die Abschreibungs-
regelungen eine versteckte Möglichkeit dar, Steuervorteile zu
gewähren oder über unterschiedliche Investitionsanreize Wettbewerbs-
vorteile zu ermöglichen. Die Bandbreite der Abschreibungssätze und -
fristen zeigt den dringenden Harmonisierungsbedarf.

Transparente
Gestaltung der
Steuer- und
Gebührensysteme

> Zugleich ist europaweit auf eine Nutzerf inanzierung der Verkehrs-
infrastruktur abzustellen, dergestalt, dass die Belastung auch in dem
Land anfällt, in dem die Straße genutzt wird. Hierbei muss jedoch darauf
geachtet werden, dass zusätzliche Belastungen aufkommensneutral
an anderer Stelle ausgeglichen werden, um wettbewerbsverzerrende
Einflüsse durch das Tanken ausländischer Lkw im Heimatland
auszuschalten und der hohen Transitbelastung Deutschlands gerecht zu
werden. Mögliche Maßnahmen könnten z.B. das Einfrieren oder sogar
Absenken der Mineralölsteuersätze oder eine Entlastung bei der
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Kraftfahrzeugsteuer sein. Solchermaßen muss für in- wie ausländische
Lkw das gleiche Belastungsniveau erreicht werden. Im gleichen Zuge
muss bei den Belastungssystemen die lange geforderte Transparenz
und Vereinfachung endlich hergestellt werden.

Gleiche und effek-
tive Kontrollen

>  Die Einhaltung von Sozialvorschrif ten muss streng überwacht und
Vergehen müssen abschreckend sanktioniert werden. Wichtige Kri-
tikpunkte sind hierbei auch die Bezugsgrößen für Mindestkontrollen
(sinnvoll: Verkehrsleistung) und die Harmonisierung von Kontrolldurch-
führung und Sanktionsmitteln.

Gegen illegale
Beschäftigung
und illegale
Kabotage
vorgehen

> Die europäischen Bemühungen, i l legaler Beschäft igung mit der
Folge exorbitant niedriger Fahrerlöhne und Umgehung der
Sozialvorschrif ten sowie ‘grauer’ Kabotage durch geeignete
Rahmenbedingungen einen Riegel vorzuschieben, werden begrüßt und
müssen forciert werden. Dies gilt besonders für Richtlinien betreffend
Fahrerbescheinigungen, Kontrollvorschriften sowie Lenk- und
Ruhezeiten. Ebenso ist auf eine transparente Gestaltung und effektive
Überwachung der Marktzugangsmechanismen zu achten.

Gleiches Maß
für alle
Verkehrsträger

> Die Wettbewerbsbedingungen im Straßengüterverkehr müssen dem
Vergleich mit anderen Verkehrsträgern standhalten. Dies gilt
insbesondere für Arbeits- und Sozialvorschriften, Besteuerung und
Nutzergebühren.

EU-Oster-
weiterung:
Zukunfts-
sicherheit
schaffen

> Bei der EU-Osterweiterung muss sichergestellt werden, dass die Be-
mühungen um einen gemeinschaftlichen Transportmarkt nicht erneut
durch Ausnahmeregelungen und Beihilfen einen Rückschlag erleiden.
Angesichts von möglichen Preisunterbietungen der MOE-Unternehmen
von derzeit bis zu 30% infolge niedrigerer Lohnkosten sowie günstigerer
Sozialvorschriften und steuerlicher Regelungen, sind klare, ange-
messene Richtlinien zu formulieren, wie diese Unterschiede bis zu einer
Nivellierung der Wettbewerbsbedingungen aufgefangen werden können.
Besondere Berücksichtigung verdienen hierbei steuerliche Regelungen
sowie Sozialvorschriften. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass
sich aus dem Zusammenwirken von Dienstleistungs- und
Niederlassungsfreiheit sowie der Freizügigkeit der Arbeitnehmer keine
Diskriminierungen ergeben. Für die Unternehmen des Straßen-
güterverkehrs muss auf schnellstem Wege Sicherheit  über diese
Regelungen und die zu erwartenden wirtschaft l ichen und
verkehrlichen Folgen hergestellt werden.
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Einzelbetrachtung der Kostenfaktoren

Kraftfahrzeugsteuer

Kostenbelastung im Straßengüterfernverkehr durch die Kraftfahrzeug -
steuer für ausgewählte Staaten in Europa in DM:
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(Stand: 1. Juni 2001)

Sachstand Die Mindestsätze für die Kfz-Steuer der Mitgliedstaaten sind in einer euro-
päischen Richtlinie von Juni 1999 geregelt. Dabei soll die Nutzung straßen-
und umweltschonender Fahrzeuge über eine Differenzierung bei der Kfz-
Steuer (sowie auch der Gebühren) gefördert werden. Einigen Staaten, wie
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien, ist es für eine Übergangsfrist
von 2 Jahren erlaubt, geringere als die von der EU festgelegten Minimalra-
ten (65%) zu verlangen. Darüber hinaus sind Ausnahmen für Spezialfahr-
zeuge erlaubt.

Belgien, Niederlande und Schweden planen eine verstärkte Ausrichtung der
Besteuerung von Kraftfahrzeugen an Emissions- und Verbrauchsgrößen,
die vor allem beim Pkw zur Anwendung kommen wird.

Werte Für ein EUROII Fahrzeug ohne Luftfederung sind derzeit zwischen DM
793,-- bzw. 58% des EU-Mindestsatzes (Griechenland) und DM 7980,--
(Österreich) zu bezahlen. Deutschland verzeichnet den vierthöchsten Wert
mit DM 2.979,--.

Handlungs-
bedarf

Steuerpolitik ist Wesensmerkmal der staatlichen Hoheit und Bestandteil der
Wirtschafts- und Finanzpolitik eines Landes. Eine der wichtigsten Ursachen
für die unterschiedliche Gestaltung der Steuersysteme und das Ge-
samtsteueraufkommen liegt in der Art der Finanzierung der großen Ausga-
benblöcke Bildung, Alterssicherung und Gesundheit.

Zwar gibt es Ansinnen, die Steuerpolitiken stärker zu harmonisieren. Den-
noch ist bis auf weiteres davon auszugehen, dass Maßnahmen auf Ge-
meinschaftsebene nur nachrangig sind. Sie zielen nicht auf eine Vereinheit-
lichung der einzelstaatlichen Abgabensysteme ab. Vielmehr sollen die Sy-
steme untereinander und mit den Zielen des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft in Einklang stehen, d.h. unerwünschte Auswir-
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Ausblick

kungen auf die anderen Mitgliedstaaten sollen vermieden werden.

Im Rahmen der Erweiterung der Europäischen Union müssen die Beitritts-
kandidaten die geltenden EU-Rechtsvorschriften in ihr jeweiliges innerstaat-
liches Recht umsetzen. Somit ist davon auszugehen, dass die geltenden
Mindestsätze auch auf die Beitrittsstaaten Anwendung finden werden.

Da die aktuell gültigen Sätze der einzelnen Mitgliedsstaaten sehr weit aus-
einander liegen (Griechenland nur knapp 15% des Wertes für Österreich;
bzw. Österreich 673% des griechischen Wertes, Deutschland 376% des
griechischen Wertes), ist eine Harmonisierung der Sätze dringend nötig, um
die bestehende Wettbewerbsverzerrung zu minimieren.

Die deutsche Regierung möchte noch in dieser Legislaturperiode, d.h. bis
2002, das Kfz-Steuergesetz ändern: Möglich ist die Beibehaltung der steu-
erlichen Gleichstellung von EURO II und EURO III und die Förderung von
EURO IV und V (evt. Hier Anwendung des EU-Mindestsatzes). Die
steuerliche Gleichbehandlung von EURO II und EURO III Fahrzeugen ist
problematisch, da dies eine Abwertung der EURO III Fahrzeuge bedeutet.
Die vorgesehene Förderung von Fahrzeugen, die noch nicht am Markt sind
(EURO IV und V), ist ebenfalls problematisch.

Versicherungssteuer

Kostenbelastung im Straßengüterfernverkehr durch die Versiche -
rungs steuer für ausgewählte Staaten in Europa in DM
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Sachstand Für die Betrachtung relevant sind die für das Verkehrsgewerbe wesentli-
chen Versicherungen für Kfz-Haftpflicht, Kfz-Kasko sowie Betriebshaft-
pflicht. Die Versicherung für Warentransport wurde nicht betrachtet, da sie
vom Auftraggeber getragen wird. Die auf die jeweiligen Prämien entfallen-
den Versicherungsteuern sind in den betrachteten Ländern sehr unter-
schiedlich, teilweise existiert keine Versicherungssteuer oder sie wird dem
Güterkraftverkehr erlassen.

Werte Der niedrigste Wert ergibt sich für Irland, Norwegen, Schweden und
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Spanien (gar keine Steuern). In Dänemark, Frankreich, Schweiz wird keine
Steuer auf Warentransportversicherung erhoben, in Dänemark und Belgien
keine Steuer auf Kfz-Haftpflicht sowie Kaskoversicherung, in der Schweiz
keine Steuer auf Betriebshaftpflichtversicherung. Der höchste Wert ergibt
sich für Finnland mit 22% Steuer auf alle Versicherungen.

Keine Relevanz
von Zulassungs-
gebühr und
Kaufsteuer

Zulassungsgebühren und Kaufsteuer

Da die Zulassungsgebühren im Vergleich zu anderen Kostengrößen in
der Regel äußerst gering sind und darüber hinaus nicht jährlich anfallen,
wird von ihrer Berücksichtigung in der Belastungsanalyse abgesehen.

Im Gegensatz zum Bereich der Pkw wird in den meisten betrachteten Län-
dern bei schweren Nutzfahrzeugen eine Kaufsteuer o. ä. nicht erhoben.
Außerdem fällt auch diese nur einmal pro Nutzungsdauer an. Da der auf ein
Nutzungsjahr entfallende Betrag im Vergleich zu den anderen betrachteten
Kostengrößen entsprechend gering ausfällt, findet auch dies in der Be-
trachtung keine Berücksichtigung.

Mineralölsteuer und Kraftstoffpreise

Kostenbelastung im Straßengüterfernverkehr durch Mineralölsteuer
und Kraftstoffkosten (netto) für ausgewählte Staaten in Europa in DM
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(Stand: 1. Juni 2001)

Kostenbelastung
je nach Ort des
Tankens

Die Höhe der Kostenbelastung von Güterkraftverkehrsunternehmen durch
den Kraftstoff  hängt maßgeblich vom Ort des Tankens ab, da sich die
Kraftstoffpreise in den einzelnen europäischen Ländern zum Teil sehr deut-
lich unterscheiden. Im Juni 2001 reichte die Preisspanne für einen Liter
Diesel allein innerhalb der Europäischen Union von fast 2,50 DM in Groß-
britannien bis zu lediglich 1,25 DM in Griechenland. Die Preisunterschiede
werden dabei bestimmt durch Unterschiede in den Nettopreisen und bei
den Mehrwertsteuer- und den Mineralölsteuersätzen, außerhalb der Euro-
Zone machen sich Wechselkurseinflüsse bemerkbar. Die beiden steuerli-
chen Größen sind staatlicherseits unmittelbar zu beeinflussen. Da für die
Kostenbelastung eines Unternehmens nur der Preis abzüglich Mehrwert-
steuer relevant ist, wird von der Mehrwertsteuer hier abgesehen. Was die
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Berechnung

Werte

Bewertung

Mineralölsteuer angeht, so sieht die EU-Richtlinie 92/82 für Dieselkraft-
stoff einen Mindestsatz von 0,48 DM pro Liter vor, die tatsächlichen Sätze
liegen jedoch zum Teil deutlich darüber und reichen von 0,476 DM in Grie-
chenland bis zu 1,45 DM in Großbritannien.

Für den hier vorgenommenen Kostenvergleich wurde eine jährliche Fahrlei-
stung von 135.000 km und ein Durchschnittsverbrauch von 35 l pro 100 km
unterstellt. Dabei ist zu bedenken, dass die Kraftstoffpreise im Jahresver-
lauf erheblichen Schwankungen unterliegen, so dass die tatsächliche Ko-
stenbelastung der Unternehmen im Jahresdurchschnitt deutlich unter oder
auch deutlich über den hier angegebenen Werten liegen kann, abhängig
von der weiteren Entwicklung der Kraftstoffpreise. Weiterhin ist zu beden-
ken, dass die hier dargestellten Kostengrößen auf Tankstellenpreisen ba-
sieren. Unternehmen des Güterkraftverkehrsgewerbes betanken ihre Fahr-
zeuge aber teilweise an eigenen Betriebstankstellen, wodurch sich die tat-
sächlichen Kosten vielfach reduzieren lassen. Schließlich wurde bei der hier
vorgenommen Betrachtung die in einigen Ländern vorgenommene Rücker-
stattung von Teilen der gezahlten Mineralölsteuer nicht berücksichtigt.
Diese Erstattungen werden in einem eigenen Kapitel behandelt.

Betrachtet man die in den einzelnen Ländern entstehenden Kraftstoffko-
sten, so ist festzustellen, dass Deutschland mit einem Betrag von rund
68.000 DM hinter Großbritannien (99.300 DM), Norwegen (81.900) und der
Schweiz (78.600 DM) an vierter Stelle und erheblich über den Werten der
Schlußlichter Griechenland (50.000 DM) und Portugal (51.300 DM) liegt.
Was einen solchen Vergleich der Kostenbelastung zwischen den einzelnen
Ländern angeht, so ist dabei jedoch zu beachten, dass in den hier durch-
geführten Berechnungen eine Betankung vollständig nur im Herkunftsland
unterstellt wurde. Damit werden die in der Praxis relevanten Unterschiede in
der Kostenbelastung vermutlich überzeichnet, da normalerweise zumindest
teilweise eine Betankung auch entlang der Fahrtstrecke in anderen Ländern
erfolgen dürfte. Die tatsächlichen Unterschiede liegen in der Realität daher
vermutlich niedriger als in der hier dargestellten Extremsituation eines aus-
schließlichen Betankens im jeweiligen Herkunftsland. Letzteres, also eine
identische Kostensituation für alle, liegt dann vor, wenn alle Fahrzeuge
jeweils entlang der Fahrtstrecken betankt werden und diese Fahrtstrecken
jeweils identisch sind.

Die Beeinflussung der Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unterneh-
men des Güterkraftverkehrsgewerbes aus verschiedenen Ländern durch
die Kraftstoffkosten und damit auch durch die Höhe der Mineralöl-
steuer hängt somit entscheidend vom Tankverhalten ab. Ein wesentlicher
Einflussfaktor ist dabei die Tankgröße und damit die Reichweite des Lkw.
Wird aber davon ausgegangen, dass überproportional im eigenen
Herkunftsland betankt wird (z. B. an den eigenen Betriebstankstellen), dann
führen die unterschiedlich hohen Kraftstoffpreise zum Teil zu spürbaren
Kostenunterschieden, woraus sich der Bedarf für eine stärkere
Harmonisierung der Mineralölsteuersätze ableiten lässt.

Öko-Steuer
in D ...

Ökologische Elemente in Steuern und Abgaben

Einige Länder haben in ihrem Steuer- und Abgabensystem Elemente ein-
gebaut, die dazu dienen sollen, die Umweltqualität zu erhöhen und den
Energieverbrauch abzusenken.

So gibt es in Deutschland die Ökosteuer, die im Rahmen der
Mineralölsteuer in fünf zeitlich gestaffelten Erhöhungsschritten zu je 6Pfg
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... in DK ...

... in GB ...

... in F ...

... in I ...

...und in NL.

jeden Liter Kraftsstoff zusätzlich belastet. Ab 2003 werden es kumuliert
30Pfg/l sein. Andere Energiearten werden mit deutlich geringeren Sätzen
besteuert oder sind wie Kohle sogar ausgenommen. Ab 2003, der
vorläufigen Endstufe, werden so von den ingesamt geschätzten jährlichen
Mehreinnahmen aus der Ökosteuer von 32,5 Mrd. DM 35% auf den
Güterverkehr entfallen, mehr als 63% auf den Verkehr insgesamt.

Die Kfz-Steuer ist bereits emissionsorientiert und soll so zu einer Verbesse-
rung der Umweltqualität beitragen. Die Bundesregierung plant, Das Kfz-
Steuer Gesetz zu ändern. Im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge sollen
EURO II und EURO III möglicherweise gleichgestellt werden, der Satz für
EURO IV und besser soll niedriger sein (evt. der EU-Mindestsatz).

Selbstverständlich gibt es auch in anderen Ländern ökologisch motivierte
Abgaben und Steuern.

Von allen existierenden Ökosteuerkonzepten kommt das dänische Modell
einer umfassenden ökologischen Steuerreform am nächsten. Trotzdem
werden in Dänemark Kraftstoffe mit 72,1 Pfg/l schwefelarmen Diesel deut-
lich geringer besteuert als beispielsweise in Deutschland (z.Zt. 80 Pfg). Wie
in anderen Ländern auch wurden die ursprünglichen Regelungen –meist
aufgrund massiver Proteste der Industrie- in erheblichem Maße nachgebes-
sert. Durch die Nachbesserungen wurden die Ausnahmeregelungen für
Industriebetriebe ausgeweitet, womit die internationale Wettbewerbsfähig-
keit gesichert werden soll.

Das Vorgehen Großbritanniens ist besonders bedeutsam für den Automo-
bilsektor: Dort wird seit 1994 die Mineralölsteuer inflationsbereinigt um jähr-
lich 5%, seit 1998 um 6% angehoben. Die unterschiedliche Belastung von
Diesel- und Benzinkraftstoff wurde beseitigt. Die Mehreinnahmen werden
zur Senkung der Lohnnebenkosten verwendet. Seit dem Jahr 2000 wurde
die automatische Anhebung der Mineralölsteuer ausgesetzt.

Frankreich wird die Ökosteuer erst zum 1.1.2002 einführen und diese dann
voll an die Transportunternehmen zurückerstatten (bis 50.000 Liter).

In Italien wird ein Teil der Mineralölsteuer bzw. Ökosteuer (10,1 Pfg. bzw.
3,4 Pfg) an die Transportunternehmer zurückerstattet (die Mineralölsteu-
ererstattung ist bis 30.Juni 2001fest, für die Zeit danach zu bestimmen; da
sich die Situation der Transportbranche jedoch nicht substantiell geändert
hat, ist mit einer Verlängerung zu rechnen).

Auch in den Niederlanden, die mit Dänemark über eines der umfassendsten
und am längsten erprobten Konzepte für eine ökologische Steuerreform
verfügen, gibt es Entlastungen für das Transportgewerbe. So gibt es im
Rahmen der sogenannten Lila-Diesel Regelung eine Erstattung von 4,69
Pfg/l bis 50.000l. Zudem ist die Steuer für schwefelarmen Dieselkraftstoff
seit 1.3.2001 deutlich ermäßigt.

Sachstand

Straßenbenutzungsgebühren

Innerhalb Europas schlugen die Länder in der Vergangenheit unterschiedli-
che Wege bei der Finanzierung der Straßeninfrastruktur und hier insbeson-
dere der Finanzierung der Fernstraßen (Autobahnen) ein. Generell kann
zwischen der Finanzierung über den allgemeinen Staatshaushalt und der
direkten Finanzierung über die Erhebung von Nutzergebühren (Bsp. Frank-
reich) unterschieden werden.
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Infrastruktur über
Haushalts-
finanzierung ...

...
oder über
Straßen-
benutzungs-
gebühren

Autobahnen vs.
Landstraßen und
Ballungsräume

Intramodal keine
Relevanz als
wettbewerbs-
differenzierender
Faktor

Annahmen

Zunehmend wird der Straßenverkehr als Einnahmequelle genutzt, um z.B.
Finanzlöcher im allgemeinen Staatshaushalt zu schließen. Durch den
Konsolidierungsbedarf der Staatshaushalte und den zunehmenden
Finanzbedarf für Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind allgemein
Bestrebungen zu erkennen, die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur aus
den allgemeinen Staatshaushalten auszugliedern, d.h. Umstellung von
einer bisherigen Haushalts- auf eine zukünftige Nutzerfinanzierung.

Die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren kann unterschieden wer-
den nach zeitabhängigen Gebühren, d.h. es muß ein festgelegter Be-
trag für einen bestimmten Zeitraum entrichtet werden, und es können dann
die gebührenpflichtigen Strecken ohne Fahrleistungsbegrenzung benutzt
werden (Bsp. Eurovignette), sowie strecken- und fahrleistungsabhän-
gige Gebühren, d.h. in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke
müssen entsprechende Gebühren bezahlt werden (Bsp. Autobahngebühren
in Frankreich).

Eine weitere Differenzierung besteht in der „Ausweitung“ der Straßenbenut-
zungsgebühren, d.h. welche Straßen gebührenpflichtig sind. Gebühren
werden entweder für das gesamte Straßennetz (Bsp. LSVA Schweiz), für
bestimmte Straßenkategorien (Bsp. Autobahnen) oder z.T. auch für Einzel-
strecken (insbes. Brücken, Tunnel) erhoben. Mautgebühren für einzelne
Tunnel- oder Brückenbauwerke fanden in der vorliegenden Betrachtung
keine Berücksichtigung.

Die Kriterien für die Abgrenzung der Fahrzeugkategorien bei der Gebühren-
erhebung (zulässiges Gesamtgewicht, Fahrzeughöhe, Anzahl der Achsen,
Emissionsklasse) sind europaweit nicht einheitlich festgelegt.

Innerhalb der europäischen Staaten gibt es unterschiedliche Regelungen
für die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren. Jedoch sind diese im
Vergleich der einzelnen Länder nicht wettbewerbsdif ferenzierend für
das Transportgewerbe, da die jeweils in den Ländern erhobenen
Straßenbenutzungsgebühren von allen gleichermaßen zu entrichten sind
(Territorialprinzip).

Für Länder, in denen strecken-/fahrleistungsabhängige Straßenbenut-
zungsgebühren zur Anwendung kommen, wurden jeweils, soweit möglich,
Mittelwerte angegeben. Die Berechnung von Mittelwerten wurde erforder-
lich, da die Gebührenhöhe jeweils in Abhängigkeit von Betreibergesell-
schaft, Laufzeit der Konzessionen, Streckenabschnitt mit entsprechend
unterschiedlichen Investitionskosten (Geographie, Geologie, Kunstbau-
werke) variieren können.

Für die Berechnung der durchschnittlichen Gesamtkosten pro Jahr
(aufgrund Straßenbenutzungsgebühren; ohne Maut für Tunnel, Brücken, ...)
für einen Lkw, der in Europa im Fernverkehr unterwegs ist, wurden folgende
Annahmen getroffen:

- Lastzug 40 t (17 + 23), Euro II, 135.000 km/Jahr

- Basis ist der Anteil der Transportleistung der betrachteten Ländern

- Prozentualer Anteil der „Landestransportleistung“ entspricht auch dem
prozentualem Fahrleistungsanteil des Landes (Basis 135.000 km)

- Pauschaler Ansatz von 80 % „Autobahnanteil“ (gebührenpflichtiger
Anteil) an Fahrleistung im jeweiligen Land, da nur Fernverkehr betrachtet
wird
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Ergebnis

Ausblick

- Für Schweiz und Österreich wurde Gesamtfahrleistung im Land
angesetzt, da gesamtes Straßennetz der Gebührenpflicht unterliegt

- Ansatz 1 x Eurovignette für D, B, DK, L, NL, S

Rechnerisch ergibt sich somit eine durchschnittliche Belastung für das un-
tersuchte Szenario in Höhe von DM 20.576 je Lkw und Jahr.

Die Schweiz (LSVA) nimmt seit dem 01.01.01 eine Vorreiterrolle bei einer
flächendeckenden europaweiten Einführung von Straßenbenutzungsge-
bühren ein. Doch auch in Deutschland kann nach dem politischen Be-
schluss davon ausgegangen werden, dass eine fahrleistungsabhängige
automatische Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lkws ab 01.01.03
eingeführt wird und weitere Staaten folgen werden. Andere Staaten (spezi-
ell Österreich) warten den deutschen Systementscheid für das ETC
(Electronic Toll Collection) ab, um danach ihre Entscheidung zu treffen.

In Zukunft ist mit einer weiteren Ausdehnung des Road Pricing in Europa zu
rechnen. Bei der Gebührengestaltung werden die Fahrleistung und das
Emissionsverhalten der Fahrzeuge zunehmend Berücksichtigung finden.

Personalkosten
als größter
Kostenfaktor

Personalkosten

Kostenbelastung im Straßengüterfernverkehr durch Personalkosten
(Fahrerlöhne) für ausgewählte Staaten in Europa in DM

55.938

60.617

52.795

37.152

46.929

33.241

78.215

48.885

60.617

48.885

105.591

68.438

17.598

65.505

58.661

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Ø B D FIN F EL GB I L NL N A P CH E

1 Fahrer pro Jahr und Lkw; siehe hierzu auch die zuvor angeführten Nebenbedingungen
(Stand: 1. Juni 2001)

Kostennachteil
für D bleibt trotz
zunehmender
Nivellierung

Die Personalkosten nehmen einen großen Anteil an den Gesamtkosten des
Güterkraftverkehrs ein (im europäischen Durchschnitt fast 29,5%), Unter-
schiede in der Entlohnung haben damit eine große wettbewerbsdifferenzie-
rende Wirkung. Da die Lohn- und Gehaltsfindung - bis auf die Gültigkeit von
Mindestlöhnen zumindest in einigen Ländern -jedoch bei den Tarifpartnern
liegt und von einer Reihe von Faktoren abhängt, ist die Höhe der Löhne und
Gehälter staatlich nicht beeinflußbar.
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Fahrerlöhne
unterliegen dem
Knappheits-
gebot

Heraus-
forderung
EU-Oster-
weiterung

Auch bei den Löhnen der Fahrer sind die Spannen sehr groß. Allerdings ist
die Rangfolge der einzelnen Länder eine andere als bei den Löhnen im
Verarbeitenden Gewerbe, da sich bei dieser relativ engen Berufsgruppe im
Gegensatz zur Industrie die Bestimmungsfaktoren für die Lohnfindung wie
Image der Fahrer oder ein etwa vorhandener Fahrermangel deutlicher zei-
gen.

Für Fahrer betragen die Jahreslöhne zwischen DM 17.600/Jahr (Portugal)
und DM 105.600/Jahr (Norwegen), der Durchschnitt liegt bei DM
55.900/Jahr. Die Werte für das Verarbeitende Gewerbe weisen in der
Tendenz die gleichen Relationen auf.

Die Tarifpolitik ist in den Mitgliedsländern der EU unterschiedlich geregelt.
So werden in Deutschland die Löhne ausschließlich durch die Tarifpartner
bestimmt. Einige Länder wie beispielsweise die Niederlande, Irland,
Belgien, Finnland, Italien und Portugal haben den Staat in
Tarifverhandlungen eingeschaltet. In anderen Ländern wie z.B. Belgien,
Deutschland und Spanien sind Versuche, Sozialpakte zu schließen,
gescheitert.

Sind schon die Unterschiede in den Löhnen innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten zuzüglich Schweiz und Norwegen sehr groß, wird der
Unterschied noch eklatanter, betrachtet man die EU-Beitrittskandidaten. In
manchen Ländern Zentral- und Osteuropas betragen die Arbeitskosten nur
ein Zehntel der Arbeitskosten in Deutschland.

Fahrer-
ausbildung

Arbeits- und Sozialvorschriften

Spätestens ab 2004 soll es eine EU-weit einheitliche Grundausbildung für
Fahrer mit einer Dauer von insgesamt 210 Stunden geben. Hierzu gibt es
einen Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Harmonisierung der
Ausbildung von Berufskraftfahrern. Darüber hinaus soll es eine
Verpflichtung zur Weiterbildung geben. Sie soll mindestens alle fünf Jahre
fünf aufeinanderfolgende Tage betragen.

Während alle Lkw-Fahrer, die ihren Beruf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
bereits ausüben, von der Pflicht zur Grundausbildung ausgenommen sind,
müssen sie dennoch die Verpflichtung zur Weiterbildung einhalten.

Mindeststandard Die EU-Richtlinie soll einen Mindeststandard regeln. Darüber hinaus haben
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, anspruchsvollere Ausbildungspakete zu
entwickeln und Landesspezifika einzubauen.

In Deutschland existiert eine mittlerweile dreijährige Ausbildung zum
Berufskraftfahrer. Schon im November 1990 hat der BGL gemeinsam mit
den anderen Arbeitgeberverbänden jedoch den Antrag auf
Weiterentwicklung der Berufskraftfahrer-Ausbildungsordnung gestellt.
Themen der Diskussion waren Ausbildungsinhalte, Mindestalter zum
Erwerb der Fahrerlaubnis und Fachrichtungen. Der seit Juli 1999 stehende
Eckdatenvorschlag enthält keine Fachrichtungen mehr, sondern einen
gemeinsamen Ausbildungsrahmenplan für Güterkraftverkehr und
Personenbeförderung. Die neue Ausbildungsordnung beinhaltet eine 3-
jährige Ausbildung und ist zum 01. August 2001 in Kraft getreten.

Das Mindestalter, ab welchem die einzelnen Fahrzeugkategorien geführt
werden dürfen, ist sowohl EU-weit in einer Richtlinie als auch national in der
deutschen Fahrerlaubnisverordnung geregelt.
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Fahrer-
bescheinigungen

Lenk- und
Ruhezeiten

Transportleistungen werden in zunehmendem Maße durch Transporteure
bereitgestellt, die nicht in der EU ansässig sind. Zudem wird aus
Wettbewerbsgründen verstärkt die vergleichsweise billige Arbeitskraft von
Arbeitnehmern aus Drittstaaten genutzt. Dies führt zu erheblichen
Wettbewerbsauswirkungen (in Deutschland werden auf diese Weise laut
BGL Preise um bis zu 30% unterboten). Auch eine Studie des
Europäischen Parlaments kommt zu ähnlichen Schlußfolgerungen. So
bringt das Lohn- und Sozialkostengefälle sowie die geringere
Steuerbelastung den Transport-Konkurrenten aus Drittstaaten einen
erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den in der EU ansässigen
Transportunternehmen ein. Legale Instrumente zur Nutzung dieser Vorteile
sind z.B. Fahrtgenehmigungen durch die EU sowie die Bildung von
Tochterunternehmen bzw. Filialen von EU-Transportunternehmen in den
betreffenden Drittstaaten; unzulässige Instrumente sind ‘graue’ Kabotage
(s.o.) im Inner-EU Verkehr und illegale Beschäftigung.

Die Maßnahmen auf gemeinschaftlicher und nationaler Ebene zielen vor
allem darauf, die illegale Beschäftigung von Fahrern aus Drittländern auf
Fahrzeugen aus der EU wirksam zu verhindern.

Der Deutsche Bundestag hat am 21. Juni diesen Jahres das Gesetz zur
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im Güterkraftverkehr verabschie-
det, der Bundesrat hat dem Gesetz auf seiner Sitzung vom 17. Juli zuge-
stimmt. Mit diesem Gesetz sollen die zunehmenden Misstände durch Sozi-
aldumping und illegale Transporte bekämpft werden. Im Vorgriff auf eine zu
erwartende EU-Lösung verpflichtet das Gesetz Transportunternehmer dazu,
nur Fahrer einzusetzen, die eine entsprechende Arbeitsgenehmigung mit
sich führen. Auch Auftraggeber sind neuerdings durch einen nicht ganz
unumstrittenen Bestandteil des Gesetzes in die Pflicht genommen. Sie
dürfen Transportaufträge nicht erteilen, wenn sie wissen oder fahrlässig
nicht wissen, dass der Fahrer über keine Arbeitsgenehmigung verfügt.

Die EU plant, illegaler Beschäftigung mit der Folge von Lohndumping vor
allem bei Fahrern aus Osteuropa einen Riegel vorzuschieben. Dazu sollen
Fahrer eine standardisierte Bescheinigung mit sich führen. Diese muß
bescheinigen, dass der Fahrer zu den selben arbeits- und sozialrechtlichen
Bedingungen wie ein Fahrer aus dem EU-Staat arbeitet, in dem die
Spedition ihren Sitz hat. Nach einer Übergangsregelung von einem Jahr soll
die neue Regelung wahrscheinlich im Sommer 2002 in Kraft treten. Bei
Missachtung der neuen Vorschriften drohen dem betreffenden
Unternehmen strenge Sanktionen wie das Verbot, Fahrer aus Drittstaaten
anzustellen bzw. sogar der Entzug der Lizenz für grenzüberschreitenden
Verkehr.

Die Arbeitszeiten sowie die Lenk- und Ruhezeiten sind in unter-
schiedlichen Verordnungen bzw. Richtlinien der EU geregelt.

Die Verordnung zu den Lenk- und Ruhezeiten ist schon 1985 verabschiedet
worden und auch umgesetzt. Wettbewerbsverzerrungen in diesem Feld
entstehen somit ausschließlich durch die unterschiedliche Kontrollpraxis in
den einzelnen Ländern.

Nach längeren kontroversen Diskussionen hat die Europäische Kommission
im Dezember 2000 eine neue Arbeitszeitrichtlinie für den Straßenverkehr
beschlossen. Danach wird die wöchentliche Arbeitszeit für Fahrer auf
grundsätzlich 48 Stunden/Woche begrenzt. Selbständige Fahrer sind für
eine Übergangszeit von sechs Jahren von dieser Richtlinie ausgenommen.
Die Konsequenzen sind möglicherweise eine verstärkte Verselbständigung
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der Fahrer oder die vermehrte Bildung von Filialen im Nicht-EU Gebiet, um
die Nichtanwendbarkeit der Richtlinie zu erreichen.

Kontrollen

Zahl der aufge-
deckten Verstöße
nimmt zu

Die Einhaltung der gemeinschaft l ichen Arbeits- und Sozialvor-
schrif ten wird regelmäßig durch die zuständigen nationalen Behörden
überprüft. Der letzte Kontrolbericht über die Umsetzung der Richtlinie EWG
3820/85 ergab bei nahezu allen Staaten für 1995/96 eine Übererfüllung des
vorgeschriebenen Mindestumfangs hinsichtlich der zu kontrollierenden Ar-
beitstage. Deutschland ist hier mit einer Übererfüllung des Kontrollsolls von
über 400% vorbildlich und setzt sich deutlich von anderen Staaten ab. Auch
eine korrigierte Kontrolldichte unter Einbeziehung der anteiligen Güterver-
kehrsleistungen bestätigt dieses Ergebnis.

Die Quote der protokollierten Verstöße bezogen auf die kontrollierten Ar-
beitstage ist in Deutschland besonders hoch, insgesamt wurden rund drei
Viertel aller Verstöße innerhalb der EU bei Kontrollen in Deutschland fest-
gestellt. Dies kann zum einen als Zeichen für die Effizienz der deutschen
Kontrollen gewertet werden, zum anderen ergibt es sich auch aus der Be-
deutung Deutschlands als Transitland und internationaler Verkehrsmarkt:
rund ein Viertel aller Transportleistungen im Straßengüterverkehr der EU
werden auf deutschen Straßen abgewickelt. Die Sanktionierung der Ver-
stöße fällt derzeit in den Mitgliedsstaaten der EU nicht einheitlich aus.

Der Bericht der EU-Kommission hält ebenfalls fest, dass die Zahl der bei
Kontrollen aufgedeckten Verstöße in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen ist. Vor diesem Hintergrund ist ebenfalls zu bemerken, dass
Zahlen des Bundesamtes für Güterverkehr für das Jahr 2000 bezogen auf
die durchgeführten Kontrollen in Deutschland bereits eine Verstoßquote von
fast 20% ausweisen. Dies kann jeweils als Zeichen für eine Zunahme der
Verstöße, aber auch für die zunehmende Effizienz der Kontrollen gewertet
werden.

Harmonisierung
von Kontrollen
und Sanktionen
erforderlich

Zur Durchsetzung von Arbeits- und Sozialvorschriften und zur Sicherstel-
lung der Einhaltung von Sicherheitsstandards sind Kontrollen auf europäi-
schen Straßennetzen und in den Betrieben zwingend erforderlich. Die der-
zeitige Übererfüllung des Kontrollsolls in nahezu allen Staaten ist als positi-
ves Zeichen für die Bereitschaft der Staaten zu werten, den Missbrauch in
diesen Bereichen einzudämmen. Dennoch ist zu prüfen, inwieweit Harmoni-
sierungsbedarf hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollmaßnahmen be-
steht. Dies muss einhergehen mit einer Harmonisierung der Strafmaße, um
der Umgehung der Richtlinien durch effekt ive und einheit l iche Sank-
t ionen diskriminierungsfrei zu begegnen. Auch muss geprüft werden, ob
die derzeitigen Kontrollvorschriften die Verkehrsströme quantitativ (z.B.
über die Verkehrsleistung oder die Fahrzeugkilometer) ausreichend als Ein-
flussfaktor berücksichtigen, da bisher alleine Fahrzeugzahl und Arbeitstage
als Kennziffer in die Richtlinie eingehen. Um Benachteiligungen von Staaten
mit hohem Transitaufkommen auszuschließen, könnte eine gemein-
schaftliche Beteiligung an den Kontrollkosten bei diesen Staaten erwogen
werden.

Mit dem Gemeinsamen Standpunkt (EG) 20 / 2001 vom 23. März 2001 über
eine Richtlinie zur Regelung der Arbeitszeit des im Straßenverkehr be-
schäftigten Fahrpersonals wurden zumindest für einige Umgehungstat-
bestände Gegenmaßnahmen ergriffen. Dennoch verbleiben die zuvor ge-
nannten Kritikpunkte hinsichtlich Bezugsgrößen für Mindestkontrollen und
die Harmonisierung der Sanktionsmittel. Sollten zudem selbständige
Kraftfahrer ausgeklammert werden, so erfordert dies eine stringente
Überprüfung des Marktes auf Anzeichen von Scheinselbständigkeit hin. Es
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ist außerdem zu prüfen, inwieweit einzelne Maßnahmen im Sinne einer
zügigen Angleichung der Wettbewerbsbedingungen nicht schon vor der
gesetzten Frist zur Umsetzung der Richtlinie (2004) in Angriff genommen
werden können.

Abmessungen
und Gewichte sind
weitgehend har-
monisiert

Technische Vorschriften

In der EU-Richtlinie 96/53/EG von 1996 sind Abmessungen und Gewichte
festgelegt. 1997 wurde in einer anderen Richtlinie festgelegt, wie diese Ab-
messungen und Gewichte im Rahmen einer EG-Typgenehmigung oder
einer Betriebserlaubnis nach nationalem Recht zu ermitteln sind.

Für Lastzug und Sattelkraftfahrzeug gelten seit dem1. Januar 1999 EU-weit
einheitliche Abmessungen. Dies gilt für die Breite der Fahrzeuge und Fahr-
zeugkombinationen ebenso wie für deren Höhe und Länge, einschließlich
der hierzu festgelegten Teillängen.

In Deutschland dürfen seit diesem Zeitpunkt auch Lastzüge, die die Teillän-
gen nicht einhalten - auch wenn sie vor dem 01. Dezember 1992 erstmals
in Betrieb genommen wurden- nicht mehr betrieben werden. Für alle neuen
Fahrzeuge galten die neuen Werte schon seit Dezember 1992.

Bezüglich der Abgasemissionen wurden mit der seit Ende November 1999
gültigen Richtlinie für eine künftige Euro 3- und Euro 4/5 Norm Verschär-
fungen der Grenzwerte für alle Schadstoffe in Kraft gesetzt. Dabei müssen
jeweils ein Jahr nach in Kraft treten der Grenzwerte für die Serienproduktion
alle Fahrzeuge, die erstmals in Betrieb genommen werden, die neuen
Grenzwerte einhalten.

Die Richtlinie sieht auch die Einführung neuer Abgasmessverfahren vor. Ab
2005 soll zusätzlich zu den neuen Abgasnormen ein On-Board Diagnosesy-
stem für alle Fahrzeuge obligatorisch eingeführt werden.

Rücker-
stattungen
in F, I und NL

Entlastungen

Die Regierungen Frankreichs, Italiens und der Niederlande leisten Rücker-
stattungen an das Transportgewerbe in größerem Ausmaß. So fallen für
das Referenzfahrzeug Mineralölsteuer-Erstattungen und Ökosteuer-Rück-
erstattungen wie folgt an: in Frankreich DM 3520,--, in Italien DM 6379,--, in
den Niederlanden DM 2216,--.

Nicht eingerechnet sind hierbei die Vorteile, die einige Länder wie Grie-
chenland, Portugal oder Luxemburg aufgrund ihrer von vorneherein niedri-
geren Mineralölsteuer Wettbewerbern wie Großbritannien, Schweiz, Nor-
wegen oder Deutschland gegenüber haben. Zudem werden von einigen
Staaten umfangreiche Personalkostenzuschüsse und Betriebsbeihilfen
gewährt, die jedoch ausgeklammert wurden, da eine Zurechnung im Wege
der  fahrzeugbasierten Betriebskostenvergleiche nicht möglich ist.
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Großer Harmoni-
sierungs-
bedarf bei den
Abschreibungs-
regelungen

Abschreibungen

Auch über Abschreibungsmodalitäten können mögliche Entlastungen erzielt
werden. So kann – unter der Annahme, das betreffende Transportunter-
nehmen erwirtschaftet Gewinn – ein höherer Abschreibungssatz und/oder
eine kürzere Abschreibungsdauer Steuervorteile bedeuten.

Während die meisten Länder Nutzungsdauern von 5 Jahren sowohl bei
Lkw/Sattelzugmaschinen als auch bei Anhängern/Aufliegern anwenden, gibt
es auch einige Länder, die wesentlich niedrigere bzw. höhere Nutzungs-
dauern aufweisen.

Tab.: Laufzeiten für Abschreibungen im Güterkraftverkehr

Lkw/
Sattelzugmaschine

Anhänger/
Auflieger

Deutschland

Branchentabelle Nr. 9)

Tabelle allgemein
verwendbare
Wirtschaftsgüter

<7,5t 6 Jahre
= 7,5t 5 Jahre

9 Jahre

6 Jahre

11 Jahre

Belgien 4 Jahre 8 Jahre

Finnland 5-6 Jahre 10 Jahre

Frankreich 4 Jahre 5 Jahre

Italien 6 bis 11 Jahre je nach km-
Leistung;

aber Wahlrecht für
Steuerpflichtige

12 Jahre

Niederlande Keine festen Fristen, ausschlaggebend ist
wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Schweiz 2,5 Jahre 3 1/3 Jahre

Spanien 10,12 oder 14 Jahre 18 Jahre

EU-Durchschnitt 5,4 Jahre 6,7 Jahre
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